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Bekleidet ein Oberkreisdirektor das Amt des Vorstehers eines Wasser- und Bodenverbandes und 
übt er zugleich als untere staatliche Verwaltungsbehörde gemäß § 112 WVVO die Aufsicht über 
den Verband aus, so besteht die Möglichkeit der Interesserikollision.

In einem solchen' Falle können sich bei der Ausübung verschiedener Aufsichtsfunktionen, wie z. 
B. bei der Berufung des Vorstehers, bei der Genehmigung seiner Bezüge und bei der Bestäti-
gung des Verbandsausschusses Schwierigkeiten ergeben, die ein gleichzeitiges Tätigwerden 
des Oberkreisdirektors als Verbandsvorsteher und als Aufsichtsbehörde ausschließen. Die Was-
serverbandverordnung enthält für die Lösung dieser Schwierigkeiten keine ausreichende Rege-
lung. Insbesondere sollte eine allgemeine Übertragung der Aufsicht über darartige Verbände auf 
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den Regierungspräsidenten nach § 114 WWO nur in besonderen Fällen und nur für Verbände mit 
besonders wichtigen und schwierigen Aufgaben erfolgen.

Um Konflikte zu vermeiden, bitte ich daher darauf hinzuwirken, daß in den Verbänden, in denen 
der Oberkreisdirektor Verbandsvorsteher ist, ein Stellvertreter des Verbandsvorstehers gewählt 
wird, der in den Fällen, in denen eine Interessenkollision zu erwarten ist, anstelle dos 
Verbandsvorstehers'im Verband tätig wird. Der Oberkreisdirektor wild sich in seiner Eigenschaft 
als Verbandsvorsteher in solchen Fällen der Mitwirkung bei Beschlüssen oder sonstigen Maß-
nahmen des Verbandes mit Rücksicht auf die mögliche Interessenkollision zu enthalten und auf 
seine Funktion als Aufsichtsbehörde zu beschränken haben. Soweit erforderlich, bitte ich die 
entsprechende Änderung der Verbandssatzungen in die Wege zu leiten.

In den Fällen, in denen die Aufsichtsbehörde über Angelegenheiten zu entscheiden hat, die den 
Oberkreisdirektor als Verbandsvorsteher selbst betreffen (z. B. bei seiner Berufung zum Ver-
bandsvorsteher und bei der Genehmigung seiner Bezüge), hat an seiner Stelle sein allgemeiner 
Vertreter in der Aufsichtsbehörde tätig zu werden.

Ich bitte, die Oberkreisdirektoren hierauf hinzuweisen. Dieser Erlaß ergeht im Einvernehmen mit 
dem Innenminister.
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